
26 12 | 2020  Immobilien & Finanzierung

560

MARKT- UND OBJEKTBEWERTUNG

GRUNDSTEUERREFORM: EFFIZIENTE WERTERMITTLUNG  
VON GRUNDSTÜCKEN MITHILFE HEDONISCHER MODELLE

Im April 2018 erklärte das Bundesverfas-
sungsgericht die Regelungen zur Einheits-
bewertung für die Bemessung der Grund-
steuer für verfassungswidrig und setzte 
dem Gesetzgeber eine Frist bis Ende 2019, 
um die Bewertung des Grundvermögens 
neu zu regeln. Daraufhin verabschiedete 
der Bundesgesetzgeber im Herbst 2019 ein 
neues Grundsteuerrecht. Danach fließen 
der Bodenwert, eine statistisch ermittelte 
Nettokaltmiete, die Grundstücksfläche, die 
Immobilienart sowie das Baualter in die 
Berechnung ein. Die Bundesländer müssen 
eine administrative Umsetzung innerhalb 
von fünf Jahren sicherstellen. Alternativ 
können sie das Bundesrecht durch landes-
eigene Regelungen ersetzen. 

Hohe Kosten für den Steuerzahler 

Bundesweit müssen aufgrund der Reform 
rund 35 Millionen Grundstücke aller Art 
neu bewertet werden, wobei dies objektiv, 
konsistent, nachvollziehbar und gerecht im 
Sinne des Gleichheitsgrundsatzes erfolgen 
muss. Gleichzeitig muss der Verwaltungs-
aufwand vertretbar bleiben. Derzeit werden 
Grundstückswerte von 1935 (Ostdeutsch-
land) und 1964 (Westdeutschland) für die 
Berechnung herangezogen. Dabei wird zu-
nächst der Wert eines Gebäudes oder 
Grundstücks ermittelt. Der Grundsteuer-

wert wird dann mit der Steuermesszahl 
und schließlich mit dem von den Kommu-
nen festgelegten Hebesatz multipliziert. 

Bundesweit lagen die Einnahmen der Kom-
munen aus der Grundsteuererhebung zu-
letzt bei rund 14 Milliarden Euro pro Jahr. 
Vor diesem Hintergrund befürchten viele 
Bundesländer, dass das Bundesmodell ei-
nen hohen bürokratischen Aufwand nach 
sich ziehen könnte, der den Steuerzahler 
belastet und die Bürokratie aufbläht. So 
rechnet offenbar allein Bayern mit 2 500 
zusätzlichen Finanzbeamten, um das Volu-
men zu bewältigen. 

Baden-Württemberg hat im Juli 2020 als 
erstes Bundesland ein eigenes Modell auf 
den Weg gebracht, das Anfang November 
im Stuttgarter Landtag mit den Stimmen 
der grün-schwarzen Regierungsmehrheit 
verabschiedet wurde. Dieses sogenannte 
modifizierte Bodenwertmodell basiert im 
Wesentlichen auf den drei Kriterien Grund-
stücksfläche, Bodenrichtwert und Art der 
Nutzung, wobei Wohnzwecke begünstigt 
werden. Allein im Südwesten müssten ab 
2025 rund 5,6 Millionen Grundstücke neu 
bewertet werden. 

Anzahl der „Abweichler“ steigt

Im Juni 2020 legte das Bundesland Nieder-
sachsen einen Gesetzentwurf vor, nach dem 
die Grundsteuer künftig fast nur noch von 
der Fläche der Immobilien abhängt. Zwar soll 
auch die Lage des Grundstücks eine Rolle 
spielen. Doch dieser Faktor hat in der Ge-
samtrechnung einen sehr geringen Anteil. In 
Niedersachsen gibt es rund 3,5 Millionen 
Grundstücke. Weiter hat Hamburg Eckpunk-
te für eine reformierte Grundsteuer vorge-
legt, die ein Flächen-Lage-Modell vorsehen. 
Bei der Berechnung werden zunächst 
Grundstücksflächen mit 0,02 Euro pro Quad-

ratmeter und Gebäudeflächen mit 0,40 Euro 
pro Quadratmeter multipliziert. Gebäudeflä-
chen, die zu Wohnzwecken genutzt werden, 
erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent. 
Zudem wird zwischen normalen und guten 
Wohnlagen unterschieden: Erstere werden 
um weitere 25 Prozent begünstigt. 

Es werden also unterschiedlichste Reform-
modelle diskutiert, die das Bundesrecht er-
setzen. In der politischen und öffentlichen 
Diskussion haben das Verkehrswertmodell, 
das Kostenwertmodell, die Bodenwertsteu-
er sowie das wertunabhängige, flächenbe-
zogene Äquivalenzmodell bislang die größ-
te Aufmerksamkeit erhalten. Insbesondere 
bei den wertbasierten Modellen gibt es er-
gänzende und alternative Vorschläge, um 
die Bestimmung der Bemessungsgrundlage 
durch Pauschalisierungen zu vereinfachen. 

In der Regel orientieren sich diese Vorschlä-
ge am Vergleichs-, Sach- oder Ertragswert-
verfahren oder kombinieren Elemente die-
ser drei Verfahren. Ziel aller Verfahren ist 
eine Annäherung an den Verkehrswert. So 
kompliziert wie notwendig, so einfach wie 
möglich, lautet ein oft postulierter Grund-
satz. So auch bei der Wertermittlung von 
Immobilien und Grundstücken oder bei den 
Feststellungsverfahren der Finanzämter zur 
Bestimmung des Einheitswerts.

Eine zusätzliche Dimension

Mit welcher Methode auch immer die Län-
der die Einheitswerte bestimmen, es geht 
um die Anzahl der berücksichtigten Di-
mensionen der betrachteten Grundstücke 
und Immobilien. Offenbar verlangt der 
Bundesgesetzgeber nun eine Dimension 
mehr. Die heute gebräuchlichen und auf 
Vergleichswerten basierenden Tabellen un-
terscheiden für Bodenwerte für einen 
Stichtag neben der zentralen Eigenschaft 
Lage die Nutzungsart, die Geschossflä-
chenzahl, den Erschließungszustand sowie 
den Entwicklungszustand. Darüber hinaus 
bestehen weitere Korrekturfaktoren für zu-
sätzliche Eigenschaften, wie etwa die 
Grundstücksform und damit für die Bebau-
barkeit und die damit einhergehende Qua-
lität der Nutzbarkeit. Vergleichswerttabel-
len, beispielsweise für Wohnungen, sind 
ähnlich aufgebaut und berücksichtigen zu-
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sätzlich Eigenschaften des Gebäudes, wie 
etwa die die Baujahrgruppe. Die skizzierte 
Fragestellung basiert an sich auf der hedo-
nischen Theorie.1) Denn hier wie dort geht 
es um den Nutzen für den Benutzer der 
Immobilie, welcher sich wiederum im Er-
trag beziehungsweise im Preis nieder-
schlägt. Nun verfügt bereits ein unbe-
bautes Grundstück über eine Vielzahl  
von Eigenschaften, die zu berücksichtigen 
sind. Ist das Grundstück bebaut, steigt  
die Zahl der zu berücksichtigenden Eigen-
schaften noch mals stark an.

Ein Modell ist immer eine Vereinfachung 
der Realität, wie eine Märklin-Lokomotive 
oder auch ein Architekturmodell schön zei-
gen. Es gilt also, diejenigen Eigenschaften 
herauszuschälen, die effektiv zentral sind 
und die Variabilität der Preise zu einem 
Großteil beschreiben. Bei unbebauten 
Grundstücken sind dies rund acht Eigen-
schaften. Preise von Einfamilienhäusern 
und Eigentumswohnungen können mit 
rund zwölf berücksichtigten Eigenschaften 
bereits sehr gut erklärt werden. Für kom-
plexere Gewerbeimmobilien sind einige 
weitere Informationen notwendig.

67 Indikatoren je Grundstück

Zu den wertbestimmenden Eigenschaften 
zählt zunächst die Makrolage. Diese wird 
etwa durch die regionale Zugehörigkeit, die 
jeweilige Attraktivität der Gemeinde oder 
die Erreichbarkeit in der Nähe liegender 
Wirtschaftszentren bestimmt. In der Umset-
zung ist eine Adresse beziehungsweise geo-
grafische Verortung notwendig. Des Weite-
ren nimmt die Mikrolage Einfluss auf den 
Immobilienwert. Diese lässt sich etwa über 
die Anbindung an öffentliche Verkehrsmit-
tel, die Aussicht und Sichtachsen, die Be-
sonnung oder die Immissionen bewerten. 

Mithilfe der Adresse beziehungsweise der 
geografischen Koordinate können einem 
beliebigen Grundstück in Deutschland ge-
genwärtig 67 kleinräumige Indikatoren 
maschinell zugeordnet und zur Bewertung 
genutzt werden. Dazu könnten auch aus-
schließlich öffentliche Daten verwendet 
werden, wie beispielsweise Lärmkarten. Die 
Indikatoren werden zu den Teilratings Be-
sonnung, Aussicht, Image des Quartiers, 
Dienstleistungen, Freizeit/Erholung, öffent-
licher Verkehr, Straßenanbindung sowie 
Lärmbelastung verdichtet und diese wiede-
rum zu einem Gesamtrating der Mikrolage 
mit der Skala 1,0 (ungeeignete Lage) bis 5,0 
(beste Lage). 

Dabei werden für unterschiedliche Haupt-
nutzungen wie beispielsweise Wohnen 

oder Büro unterschiedliche Gewichte der 
Teilratings verwendet. Diese sind zudem im 
Raum unterschiedlich, denn an peripheren 
Lagen ist beispielsweise die Nähe zur 
nächsten Haltestelle des öffentlichen Ver-
kehrs weniger wichtig als in den Städten. 
Weiter zu berücksichtigen sind quantitative 
Informationen des zu bewertenden Objek-
tes wie Grundrisse, das Raumvolumen, die 
Nutzfläche oder die Anzahl der Zimmer so-
wie qualitative Informationen wie das Bau-
jahr, der allgemeine Zustand der Immobilie 
oder ihr Ausbaustandard. 

Objektivierung der Qualität

Die genannten Messgrößen stellen, zumin-
dest hinsichtlich ihrer Erfassung, keine grö-
ßere Herausforderung dar. Schwieriger ist 
die korrekte Einschätzung der Qualitäten. 
Denn diese basieren zum Teil auf subjekti-
ven Beurteilungen. Hier lässt sich über ge-
eignete Noten- und schlüssige Herleitungs-
systeme eine objektivierte, vom Erfasser 
unabhängige Einschätzung ermitteln. 

Für steuerliche Zwecke werden diese teil-
weise nicht berücksichtigt und entspre-
chend kann auch ein reduziertes Modell 
verwendet werden. Damit richtet sich das 
Modell einerseits nach der immobilienwirt-
schaftlichen Logik, andererseits aber auch 
nach der Verfügbarkeit von Daten sowie 
nach dem Bewertungszweck. Für die Be-
rechnung des Wertmodells wird nun ein 
Datensatz mit Transaktionen benötigt, wo-
bei neben dem Transaktionspreis und dem 
Transaktionsdatum die oben genannten 
Daten aufbereitet werden. Der Rest ist 
analytisch-statistisches Handwerk.

Heute oft gehörte Schlagworte zur Berech-
nung hedonischer Modelle sind Artificial 
Intelligence und Machine Learning, wobei 
es sich dabei um Modellklassen handelt, 
also eine Vielzahl von möglichen Verfahren. 
Letztlich sollten solche voll automatisierten 
Methoden aber nur zu explorativen Zwe-
cken dienen und dazu, den maximal mögli-
chen Erklärungsgehalt der verwendeten Ei-
genschaften zu benchmarken. 

Die Methoden haben nämlich den Nachteil, 
dass sie nicht immer erklärbare und immo-
bilienwirtschaftlich logische Muster erken-
nen und zudem im Zeitverlauf oftmals 
sprunghafte Ergebnisse zeitigen können. Es 
empfiehlt sich daher, die Machine Learner 
zum Erkenntnisgewinn einzusetzen und 
auf dieser Basis voll parametrisierte Mo-
delle zu verwenden. Dabei werden typi-
scherweise robuste multiple lineare Re-
gressionsmodelle verwendet. Das Resultat 
ist eine komplexe mathematische Glei-

chung, die interpretierbar ist und aus wel-
cher der Werteinfluss der einzelnen Eigen-
schaften der Immobilien und Grundstücke 
herausgelesen werden kann. Muss nun ein 
Grundstück oder eine Immobilie bewertet 
werden, werden die spezifischen Eigen-
schaften in die Gleichung eingesetzt und 
damit der Schätzwert berechnet.

Liegen Datenbanken mit den Eigenschaften 
der zu bewertenden Grundstücke und Im-
mobilien vor, können diese maschinell und 
in Serie automatisch bewertet werden, in-
dem Grundstück um Grundstück bezie-
hungsweise Immobilie um Immobilie durch 
den Algorithmus gelassen und das Ergeb-
nis in die Datenbank zurückgeschrieben 
wird. Dabei liegt die Berechnungsdauer für 
ein Grundstück beziehungsweise eine 
 Immobilie im Bereich von hundert Milli-
sekunden. Zwanzig parallel laufende Be-
wertungsserver könnten demnach die 
 Bewertung der rund 35 Millionen Grund-
stücke an einem Wochenende bewältigen.

Auf Bewährtes stützen 

Es ist deshalb erstaunlich, dass bei allen 
Diskussionen um den administrativen Auf-
wand bei der Grundsteuererhebung die 
Möglichkeiten moderner statistisch-wis-
senschaftlicher Modelle und deren digitale 
Integration bisher keine wesentliche Rolle 
spielen. Dabei sind bereits heute entspre-
chende Applikationen im Einsatz, die prak-
tisch den gesamten Immobilienstand der 
Bundesrepublik bewerten könnten. Wer 35 
Millionen Grundstücke und Immobilien 
neu einschätzen will, sollte sich auf be-
währte Technologien und insbesondere 
 digitale Instrumente stützen. Ansonsten 
ufern die Kosten aus.

Ob nun mit Länderlösungen gearbeitet wird 
oder mit dem Ansatz des Bundes: Bereits 
bestehende objektivierte Daten zur Beurtei-
lung von Mikrolagen stehen in hoher Auf-
lösung bereit. Weiter können die je nach 
Ansatz verwendeten Miet- und Bodenwerte 
et cetera mithilfe hedonischer Modelle zur 
Verfügung gestellt werden. Das Bundesver-
fassungsgericht hat deutlich gemacht, dass 
eine wertbasierte Bemessungsgrundlage in 
hinreichendem Maße mit den Marktwerten 
in Einklang stehen muss. Dies ist aus ana-
lytisch-statistischer Sicht sowie aus Er-
fahrung problemlos möglich. Ebenso wie 
eine maschinell gestützte periodische Fort-
schreibung der Werte.

Fußnote
1) „Hedonisch“ – das korrekte Adjektiv wäre „hedonis-

tisch“ – bezieht sich auf den Begriff Hedonismus, 
also das Streben nach Sinnenlust und Genuss oder 
eben: Nutzen.
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